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V

Vorwort zur 19. Auflage

Die vorliegende 19., neu bearbeitete Auflage wurde auf den Rechtsstand 01.05. 2021 aktu-
alisiert. Dieser Grundkurs ist aufgrund langjähriger Erfahrungen sehr gut geeignet, um in die
streckenweise recht anspruchsvolle Materie der Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer hinein-
zufinden. Der Band führt an die Systematik der beiden Rechtsgebiete heran, stellt die Besonder-
heiten dar und verdeutlicht sie mit zahlreichen Beispielen.

In bewährter Weise sind zahlreiche Lernzielkontrollen zur Wissensüberprüfung einge-
fügt. Die Lösungen können nach selbständiger Erarbeitung mit den am Ende des Bandes abge-
druckten Lösungshinweisen verglichen und ggf. korrigiert werden.

Das Buch soll u. a. Studierende der Fachhochschulen für die Ausbildung des gehobenen
Dienstes der Finanzverwaltungen ansprechen, die sich im Studienabschnitt II befinden. Dane-
ben kann das Buch jedem, der sichmit denGrundzügen der beiden Steuerarten KSt undGewSt
vertraut machen will, empfohlen werden, z. B. für
• Personen, die sich in den Steuerabteilungen von Industrie- und Handelsbetrieben auf die

Bilanzbuchhalterprüfung oder auf die Steuerberaterprüfung (nur Grundwissen) vorbereiten
• Fortbildung der Mitarbeiter
• Studenten anUniversitäten und Fachhochschulen in den entsprechenden Fachrichtungen.

Neben den zahlreichen gesetzlichen Änderungen berücksichtigt die Neuauflage auch aktuelle
Verwaltungsanweisungen und BFH-Rechtsprechung.

Dem Leser wünschen wir beim Studium viel Erfolg. Für Anregungen sind wir dankbar.

Ludwigsburg, imMai 2021 Die Verfasser
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